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Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (4 der Beilagen): 
Bundesgesetz über die Auslieferung und die 
Rechtshilfe in Strafsachen (Auslieferungs-

und Rechtshilfegesetz - ARHG) 
ö8terreichbesitzt im Gegensatz zu aill,cleren 

Staaten, w,ieetwa dler Schweiz, der Bundesrepu
blik Deutsdl1and und Frankreich, kein Ausliefe
rungsgesetz. Die :unentbehrlichsten RegeLungen 
über Aus1ieferung und Rechtshilfe enthaLten bis
hereinig,e wenige Bes1timmungen der StPO, wäh
rend die Ausliefeflung im Str.afgesetzbuch nur im 
Zusammenhang mit der steUvertr,eten,den öster
reichischen Straf,gerichtslba'rkeit für von Auslän
dern im Ausland ihegarugene str.afbare Harudlun,. 
gen erwähnt wird. D~e österreichischen Behörden 
müssen sich daher im übrigen nach zwischen
Sltaatlichen Verein'harungen oder Gepflogenheiten 
richten. Mrt vielen Staaten bestehen keine Ver
iträge über Auslieferung und Rechtshilfe. Es ist 
somit nicht länger vertretbar, daß einschneidende 
Maßnahmen wie eine Ausliderun,g ohne aus
reichende rechtLiche Grundl:a,ge getroffen wer
den. Es bedarf daher sowdhl ein'es Verfahrens 
zur Durchfühxung der RechtsHilfe sowie einer 
AUSlgesitaltung des Auslieferungsvertfahrens. 

D.er JustizlliSlSchuß hat die gegen~tändliche 
ReglerungsvorJ.age in seiner Sit1zung am 9. No
vemtb'er 1979 der V'oflher,atung unterZlQgen. 

Lona Murowatz 
Berichter,statter 

An der 'sich an die Ausführung,en des Bericht
erstauers anschließenden Debatte beteiligten sich 
die Ahgeordn,eten Dr. BI'O e si g ke, B.l e c ha 
und Dr. Hau seI' sowie d:er Bundesminister 
für Justiz Dr. B r 00 cl ,a. 

B'ei der Abs'ummung wurde die gegenständliche 
Regierungsvorlage einstimmig angen1ommen. 

Zu § 2 steMte der Justiizausschuß fest, daß 
unter "öffentliche OrlrunlUrug" der Hegriff des 
"ordre public" zu verstehen ist. Zu § 16 A'bs. 1 
verweist der JuS<tizausschIUß· darauf, daß es in 
den Edäu1terungen zur Regierung~vodage auf 
Seite 26, zweiter Aibsatz, qff.enthar in,folge eines 
Schre~bfehlers unrichüg heißt "Insoweit bleibt 
die AuSJIieferung daher ebenfalls zulässig (.A!bs, 3, 
ente I' Satz)"; richtig hätte es heißen müssen daß 
in diesen Fällen die Aus,lieferung "nicht zulissig" 
bleibt. 

ALs Ergebnis seiner BeratuOjg stellt der Justiz
ausschuß somit. den· An, tr ,a g, der Natiot1lakat 
wolle dem von der Bundesregierung vorgele~ren 
Gesetzentwurf -(4 der Beilagen) die verfassungs
mäßige Zustimmun:g erte,ilen. 

Wien, 19179 11 09 

Dr. Broesigke 
Obmann 
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